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loBeiblatt Beiblatt ·zur Parlamentskorrespondenz 3~November 1952 

··tA.:e, 
'p'ie . .Anrechn~g von Dienstzei ten a~~~E..lalE.~.!L~~}8-'.:...!245 

NiC)J;1:tanrechnung ist keine Sühnefolge ..... .w.'~ ..... _ -'. T a;t .__ ~..,--

zu 295 U<ij 513/J A n f r ~g, ~e b e antwortu~~~L 

Die Abo;<1DrcP f e if e rund GenOSsen haben sainerzeit in zwei Anfragen 
an den Bundeskanzler eine gleichmässige Anrechnung de:::- Dienstzeiten aus den 
Jahren 1938 bis 1945 gemäss § 11 dGS Beamt en' .... Üb,';lrl ei ti.Ulgsgosetzes gofordert und 
insbesondere verlaIlg:t1 c..r1ss effektive Dienstzei t&n, wenn nicht besondere Gründe 
vorliegen, immer anzurechnen sind. 

Bundeskanzler DrQDiplo~Ing.F i g 1 hat die ~1fruge nunmehr wie folgt 
beantwortet: 

"Die Anrechnung '\ion Dienstzeiten gemäss § 11 des .Beamten;...tJberleitungsge-

setzes 1st in da.s freie Ermessen der Dienstbehörde gestellt. Die Anordnung stellt 
, ' . 

in keinem Zusammenha.ng mit dem Nati.ona1sozia1istongesetz" Ihre Versagung begrU.ndet 

daher auoh dann nicht eine Sühnefolge im Sinne des Ver·botsgesetzes, wenn sie im 

Hinb1iok a.uf die politische Vergangonhei t des Bediensteten erfolgt •. Das Bund,9sver'" 

fa.ss~ngsgesetz vom 21.April 1948, BGBl g UX-.. 99, über d:;',e vorzeitige Beendigung von 

Sühnefolgen bleibt aus diesem Grunde ohne Einfluss auf die Handhabung des § 11 

B .. · .. OO. Dia Ansicht, dass eine Nichtanrechnung na.ch § 11 B~-UG~ an sich eine Sühne­

folge darstelle und insoferne unzulässig sei, würde dazu führen, dass keinem 

Minderbel~steten die Anrechnung nach § 11 B.-ÜG& versagt werden dürfte, was ge­

radezu eine Bevor.zugung dieses Personenkreises geg~nüber den anderen Bediensteten 

bedeuten vrurde, da. letzteren ein Anspruch auf Anrecr~ung beka.nntli~hnicht zusteht. 

Ich sehe daher keine rechtliche Grandlage, die Rundschreiben des Bundes­

kanzleramtes vom29ot~i 1947, Zl~46,145-3/l947 und vom 3.0ktober 1947, 
ZI!531i429-:3/l947, ganz oder ZUln Teil ausser Kraft zu setzen. 

Um jedoch IrrtümiJ,l"l1 vOI'zubeug~n, habe iph im Einklang mit der Reoht­

sprechung des Verw41 tungsgerichtshofes durch Rundschr,aiben, Zl" 56. 365-3/1951, 

die :Sundesdianststellen aufmerksam gemacht, 'dasS die Dienstbehörden bei der An­

wendul1S' des § 11 :Bo ;,·:{jG .. nach freiem Ermessen alle Umstände d.8s' Falles zu prüfen 

und dementspreohend ihre Entsoheidung zu treffen haben, hiebei werde die Tat­

saohe einer ~llfälligen Registrierungspflicht des :Bediensteten an sich für die 

EntiZcheidung nicht massgebend sein können, es werde, vielmehr auf das gesattrte 

Verhalten des Bediensteten sowie auf etwa gegebene besondere Verhältnisse des 

Falles ankommeno Eine Weisung an die Bundesdienststellen1 von der Anreohnungs­

möglichkeit des § 11 B.-itG .. in der :ae~el Gebrauch zu ma'chen, ist mit Rüoksioht 

auf das vom Verwaltungsgerichtshof vdederholt betonte freie Ermessen der Dienst­

behörden nicht möglich. 

Ebensowenig vermag ich den Dienststellen der anderen Gebietskörper­

schaften iri dieser Hinsicht Vorschreibungen zu machen~" 
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